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Einheitliche Kennzeichnung der Führungskräfte der Polizei 
beim Einsatz geschlossener Einheiten 

 
 
1. Beim Tragen des Einsatzanzuges anlässlich von Einsätzen geschlossener Einheiten 

werden Führungskräfte wie folgt gekennzeichnet: 
 
1.1 Führungsfunktionen   Form    Größe 
 
 
 Gruppenführer       ∅ 2,5 cm 
 
 
 Zugführer        ∅ 2,5 cm 
 
 
 Hundertschaftsführer       2 cm x 4 cm 
 
 
 Abteilungsführer       2 cm x 4 cm 
 
 
 
 
1.2 Farbe der Kennzeichnung  minzgrün 
 
 
1.3 Anbringung der Kennzeichnung 
 

Schutzhelm  auf der Rückseite in Reflexfolie 
 
Einsatzanzug auf dem rechten Ärmel der Jacke in Höhe des Ärmelabzeichen 

aus waschbarem Stoff als Klettverschluss 
 
 
2. Das Tragen der Zeichen erfolgt auf Anordnung der den Einsatz führenden Polizeibe-

hörde. 


